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•. ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

~ .,. 

A-l041 Wien, Prtnz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff 

Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz und das 
Schulzeitgesetz 1985 geändert werden 
Stellungnahme 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 3139 
Datum 

11.4.1990 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel
lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilage 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 

0~ f~ßfL 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 WIen, Prin~·Eullen·Stra6e 20-22 Postfach 534 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihre ZeIChen Unsere ZeIchen feieion 102221 501 65 

, GZ. 12.690/ 
38-I1I/2/90 

Betreff: 

BA/Mag.Eck 
5411/ 

Dl.lrenwanJ 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das schul organisations gesetz und das 
Schulzeitgesetz 1985 geändert werden -
S TEL L U N G NAH M E 

3139 
Oatuf"l 

4.4.1990 

Der österreichfsche 'Arbeiterkammertag nimmt zum vorliegenden 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsge

setz und das Schulzeitgesetz geändert werden, wie folgt Stellung: 

Koedukative Leibesübung in bestimmten Fällen 

(Art. I Zl)' 

Die im Entwurf vorgesehene Kann-Bestimmung zur koedukativen Füh

rung des Faches "Leibesübung" wird begrÜßt. Hiezu wird,weiters 

vorgeschlagen, diesen pädagogischen Ansatz auch bei der Lehrplan

gestaltung verstärkt zu berücksichtigen. 

Informatik an allgemeinbildenden Pflichtschulen 
(Art. I Z 2, 3, 4, 5 sowie Art. II) 

Auch die vorgesehenen Maßnahmen; die eine leichtere Durchführung 

des Informatikunterrichts an Hauptschulen und Polytechnischen 

Lehrgängen ermöglichen, sind zu begrÜßen, allerdings ist es not

wendig, analoge Regelungen auch für die AHS-Unterstufe vorzuse

hen. 
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Schulübergreifende Führung von Wahlpflichtgegenständen an AHS 
(Art. I Z 6) 

Der schulüb~rgreifende Unterricht zwecks Schaffung eines Angebots 

an wahlpfli~htgegenständen ist zu begrüßen. Der österreichische 

Arbeiterkam~ertag weist jedoch darauf hin, daß die Regelung des 
I 

administrat~ven Ablaufes (z.B. Koordination des stundenplans, 

Beurteilung etc.) noch ausständig ist. 

FleXibiliSi~rUng der Organisation der Berufsschulen und Verrin-
I 

gerung der Möglichkeit des Entfalls von Berufsschulunterricht 
(Art. I Z 7 und Art. III) 

Der österreichische Arbeiterkammertag vertritt bezüglich der 
Blockform im Rahmen der ganzjährigen Berufsschule die Ansicht, 
daß die Organisation der ganzjährigen Berufsschulen erhalten 

bleiben muß und die damit im Zusammenhang stehenden Fragen, wie 

z.B. bei welchen Unterrichtsgegenständen bzw. Bildungsinhalten 

ein Blockunterricht pädagogisch sinnvoll ist, erst nach erfolgter 

Berufsschul2feiterwei'terung geklärt werden können. 

Abschaffung' der... Aufnahmsprüf'ung in die höhere technische und 

gewerbliche ,Lehranstalt für Berufstätige , 

(Art. I Z 8)1 

Diese RegelJng wird seitens des österreichischen Arbeiterkam
mertages begrüßt, jedoch im Sinne der Gleichbehandlung außerdem 

gefordert,_auch bezüglich der Aufnahmebedingungen für Aufbau

lehrgänge die Absolventen von Werkmeisterschulen jenen der Fach

schulen gleichzustellen. 

Zu Art. I, Z 9-16 (Verlängerung des Kollegs an HAK auf 4 Seme
ster, Lehrgänge für Sonderkindergartenpädagogik, Ausbildung in 

computerunterstützter Textverarbeitung an Berufspädagogischen 

Akademien) '~esteht kein Einwand. Die hinsichtlich der Dauer ge

plante Angl~ichung der HAK-Kollegs an die übrigen Kollegformen an 

berufsbildenden Schulen erscheint im Hinblick auf eine Reduzie

rung der hohen Belastung der Schülerinnen und Schüler gerecht

fertigt. 
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Erweiterung der Schulversuche betreffend'ganztägige~ Schulformen 
(Art. I Z 17 und Art.' IV) 

Die nochmaligen Bemühungen des Bundesmin:i.s,teriums für -unterricht, 
Kunst und Sport hinsichtlich einer Ausweitung des Angebots an 
ganztägig geführten Schul formen werden grundsätzlich begrüßt. 

Als positiv angesehen wird die nunmehr,vor:gesehene'Verdoppelung' 

der Schulversuche auf 10 % als erstenScpritt in Richtung eines 
bedarfsdeckenden Angebots an diesen Schu~formen, wobei jedoch 
beim Entwurf eine präzisierung dahingehend erfolgen mÜßte, daß 
eine Verdoppelung der Standorte anzustreben ist. Auch der Ver-

, ' , 

zieht auf den Elternbeitrag wird befürwortet, wenngleich in die-
sem Zusammenhang wiederholt aU,f die ~ffene Frage der Finanzierung 
bei überführung ins Regelschulwesen verwiesen werden ·muß. Ver
handlungen bezüglich einer Finanzierung über den Familienlasten
ausgleichsfonds sollten daher unverzüglich eingeleitet werden. 

Weiters hat der österreichische Arbeiterkammertag bereits in der 

Stellungnahme vom Jänner dieses Jahres die Ansicht vertreten, daß 
bei ganztägig geführten Schulehein pluralistisches Angebot be
stehen muß und yor allem pädagogisch bewährte Formen, wie z.B. 
die Ganztagsschule, weiterhin angeboten werden sollen. Der vor
liegende Entwurf sieht allerdings vor, daß die bestehenden 
Schulversuche. zur Ganztagsschule und Tagesheimschule atislaufen 

". 

und stufenweise bis 1993/94 durch einen neuen Schulversuch "fle-

~ibles Modell" ersetzt werden. Dieses Modeli steilt ,überdies im 

Vergleich zu erprobten Schulversuchen ein reduziertes Angebot 
dar und entspricht in den Grundzügen jenem, das schon im ersten 
Entwurf stark divergierende ,stellungnahmen auslöste. 

Aufgrund des großen Bedarfs an ganztägig geführten Schul formen 
fordert der österreichische Arbeiterkammertag, daß für ganztägige 
Schulformen eine Ausnahmebestimmung vorgesehen wird, die eine 
Erhöhung der Schulversuche auf 10 % z~läßt ~nd die bestehende 
Angebotsvielfalt nicht tangiert. Diese Regelung würde den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern und Kinder, aber auch 

jenen der $chulerhalter und Lehrkräfte Rechnung tragen. 
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Es ist jedoch nötwendig, die Rahmenbedingungen für die neuen 

Schulversuche genauer auszuarbeiten (Konzept zur Errichtung von 

Schwerpunktschulen, Finanzierungskonzept, Formen der 

Elternmitbestlmmung etc.'. In diesem Zusammenhang wird nochmals 
eine Berücksichtigung des Polytechnischen Lehrganges als sinnvoll 

erachtet. 

Der österreichische Arbeiterkammertag ersucht daher im Sinna von 

Arbeitnehmern mit Familienpflichten nochmals um rasche überarbei

tung des Entw~rfs u~d Berücksichtigung seiner Forderungen und 

Vorschläge. 

Der Präsident: mtsdirektor: 

} 
1 ., 
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